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Regeste

Angemessenheit der Wohnungskosten / Mietzinsgrenzwert für Einpersonenhaushalte

Erwägungen

E. 1
Gemäss § 43 Abs. 1 des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung
(VPO) vom 16. Dezember 1993 ist gegen Verfügungen und Entscheide des Regierungsrates
die verwaltungsgerichtliche Beschwerde beim Kantonsgericht zulässig. Da weder ein
Ausschlusstatbestand nach § 44 VPO noch ein spezialgesetzlicher Ausschlusstatbestand
vorliegen, ist die Zuständigkeit des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und
Verwaltungsrecht, zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde gegeben. Die
Beschwerdeführerin ist vom angefochtenen Entscheid berührt und hat ein schutzwürdiges
Interesse an dessen Aufhebung (§ 47 Abs. 1 VPO). Auch die weiteren formellen
Voraussetzungen sind erfüllt, sodass auf die Beschwerde einzutreten ist.

E. 2
Mit der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde können nach § 45 Abs. 1 lit. a und b VPO
Rechtsverletzungen einschliesslich Überschreitung, Unterschreitung oder Missbrauch des
Ermessens sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts gerügt
werden. Die Überprüfung der Angemessenheit ist dem Kantonsgericht dagegen verwehrt (§
45 Abs. 1 lit. c VPO e contrario).

E. 3
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'500.-- werden der Vorinstanz auferlegt.

E. 4
Der Beschwerdeführerin wird eine Parteientschädigung in der Höhe von pauschal Fr.
1'500.-- (inkl. 8.1 % MWST) zulasten der Vorinstanz zugesprochen. Vizepräsident
Gerichtsschreiber i.V.
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